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Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw., gegen den Bescheid des 

Finanzamtes Wien 9/18/19 Klosterneuburg betreffend Einkommensteuer 

(Arbeitnehmerveranlagung) 2000 entschieden: 

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben. 

Der angefochtene Bescheid wird abgeändert. 

Die Bemessungsgrundlagen und die Höhe der Abgabe sind dem beiliegenden 

Berechnungsblatt zu entnehmen, das einen Bestandteil dieses Bescheidspruches bildet.  

Entscheidungsgründe 

Der Berufungswerber (Bw.), der bei einem Bundesministerium beschäftigt ist, machte in 

seiner Erklärung zur Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2000 unter 

anderem für sechs Monate Aufwendungen für Familienheimfahrten iHv ATS 66.150,-- geltend. 

Das Finanzamt erließ am 12. Jänner 2006 den Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2000, 

in dem es die vom Bw. geltend gemachten Familienheimfahrten nicht berücksichtigte und 

diesbezüglich auf die Begründung der Berufungsvorentscheidung zum Vorjahresbescheid 1999 

verwies. 

Der Bw. erhob gegen diesen Bescheid fristgerecht Berufung und führte begründend aus: 

"In den Jahren 1995 – 1998 wurden meine, steuerlich geltend gemachten Familienheimfahrten, zur 
Gänze gewährt. 
1999 wurden diese nur zu einem geringen Teil anerkannt. 
Aus Zeitgründen konnte ich keine weitere Berufung einbringen. 
Sehr wohl aber gegen den Bescheid 2000. 



Seite 2 

© Unabhängiger Finanzsenat  

Da meine tägl. Dienstzeit, von 10 Stunden, eine Heimfahrt an Freitagen, sowie eine Rückreise an 
Montagen nicht erlaubt, erfolgt meine Familienheimfahrt am Samstag, und die Rückfahrt zum Dienstort 
am Sonntag. 
Außerdem muss mein Außendienstquartier durchgehend bezahlt werden, da dort auch während meiner 
Abwesenheit Vermessungs- und Kanzleimaterial (Computer, Drucker usw.) verwahrt werden müssen. 
Daher ist der Abzug der Tages- und Nächtigungsgelder nicht gerechtfertigt und wird auch bei allen 
meinen Kollegen (z.T. auch bei Ihrem FA) nicht angewandt. 
Somit habe ich Anspruch auf die Gewährung des vollen monatl. Pauschbetrages. 
Ebenso wurden Positionen bei der Wohnraumschaffung vergessen. Belege … liegen bei…" 

Das Finanzamt erließ am 17. März 2006 eine Berufungsvorentscheidung, in der die Kosten für 

Wohnraumschaffung und –sanierung von ATS 8.105,-- auf ATS 20.000,-- erhöht wurden, 

wodurch es zu einer Gutschrift von € 371,29 kam. 

Die Familienheimfahrten wurden mit folgender Begründung nicht anerkannt: 

"Steuerfreie Ersätze des Arbeitgebers für Tage der Familienheimfahrten (z.B. Dienstreiseersätze, 
Durchzahlerregelung) kürzen den abzugsfähigen, mit dem höchsten Pendlerpauschale limitierten 
Betrag. Lt. den vorgelegten Reiserechnungen wurden für die "auswärtigen" Einsätze Tages- und 
Nächtigungsgebühren durchgehend (inklusive Samstag und Sonntage) steuerfrei vom Arbeitgeber 
vergütet. Wie bereits in der Berufungsvorentscheidung 1999 dargelegt, kommt diesfalls die 
obangeführte Regelung zur Anwendung. Die beantragten Kosten für die Familienheimfahrten waren 
daher zuerst auf den monatlichen Höchstbetrag von 2.400 ATS zu kürzen. In der Folge wurden die 
entsprechenden Tages- und Nächtigungsgelder abgezogen. Es ergaben sich für 2000 keine absetzbaren 
Kosten. In der Berufung wird dieser Argumentation nichts entgegengesprochen. Es wird lediglich 
behauptet, dass "Kollegen" die höchstmöglichen Kosten für Familienheimfahrten gewährt bekommen 
hätten. Diese u.U. unrichtigen Vorgehensweisen sind jedoch für den konkreten Fall nicht 
rechtsverbindlich. Die diesbezgl. Ausführungen gehen ins Leere. Der Berufung konnte nur hinsichtlich 
der Sonderausgaben entsprochen werden. 

Der Bw. stellte mit Schriftsatz vom 7. April 2006 den Antrag auf Vorlage seiner Berufung an 

die Abgabenbehörde zweiter Instanz zur Entscheidung. 

Im Wesentlichen führte er darin aus wie in der Berufung vom 23. Februar 2006. 

Die Berufungsbehörde richtete an den Bw. am 11.12.2006 ein Schreiben folgenden Inhalts: 

„Aus den automationsunterstützt übermittelten Lohnzetteldaten ist ersichtlich, dass Ihnen im 
Berufungsjahr Tages-, Nächtigungs- und Kilometergelder im Gesamtbetrag von ATS 142.038 nach § 26 
EStG als nicht steuerbar ausbezahlt worden sind. 

Nach § 20 Abs. 1 Z 2 lit e EStG sind Kosten der Fahrten zwischen Wohnsitz am Arbeits-(Tätigkeits-)ort 
und Familienwohnsitz (Familienheimfahrten) nicht abzugsfähig, soweit sie den auf die Dauer der 
auswärtigen (Berufs-)Tätigkeit bezogenen höchsten in § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c angeführten Betrag (sog. 
„großes Pendlerpauschale“) übersteigen, d.s. im Streitjahr ATS 2.400 monatlich. 

Somit ist die Ansicht des Finanzamtes zutreffend, derzufolge die Kosten für Familienheimfahrten 
zunächst auf den gesetzlichen Höchstbetrag zu kürzen und sodann um die nach § 26 EStG 
ausbezahlten Vergütungen zu vermindern ist. 

In Ihrer Berufung bringen Sie vor, dass Sie die Familienheimfahrten jeweils am Samstag angetreten 
haben und am Sonntag an Ihren Dienstort zurückgekehrt sind, sowie weiters, dass die Kosten für das 
Quartier während Ihrer Abwesenheit weitergezahlt werden mussten. 

Die Berufungsbehörde geht vorläufig davon aus, dass dies zutreffend ist. Daraus ergibt sich, dass eine 
Kürzung der absetzbaren Beträge (nur) um ATS 768 pro Wochenende (Tagesgeld von ATS 384 x 2) zu 
erfolgen hat. 

Hieraus ergibt sich folgende Berechnung: 

Mai 2000: 3 Familienheimfahrten, d.h. Kürzung des Betrages von ATS 2.400 um ATS 2.304; 
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Oktober 2000: 1 Familienheimfahrt, d.h. Kürzung des Betrages von ATS 2.400 um ATS 768. 

Da in den Monaten Juni bis September die für die Wochenenden ausbezahlten Tagesgelder jeweils über 
ATS 2.400 liegen, ergeben sich zusätzlich anzuerkennende Werbungskosten von ATS 1.728.“ 

Der Berufungswerber brachte hierzu bei einer persönlichen Vorsprache am 15.1.2007 vor, es 

sei unrichtig, die Kosten für Familienheimfahrten zunächst auf den gesetzlichen Höchstbetrag 

zu kürzen und sodann um die nach § 26 EStG ausbezahlten Vergütungen zu vermindern. 

Vielmehr müssten zuerst die tatsächlich erwachsenen Kosten um die nicht steuerbaren 

Vergütungen gekürzt werden. Liege die Differenz über dem gesetzlichen Höchstbetrag des 

§ 20 Abs. 1 Z 2 lit e EStG, müsse auch der gesetzliche Höchstbetrag in Abzug gebracht 

werden. Dies werde auch bei allen seinen Kollegen so gehandhabt. Überdies seien die 

Aussagen der Lohnsteuerrichtlinien zu diesem Punkt unklar.  

Über die Berufung wurde erwogen: 

1. Rechtsgrundlagen 

Wie die Berufungsbehörde bereits im Schreiben vom 11.12.2006 ausgeführt hat, sind nach 

§ 20 Abs. 1 Z 2 lit e EStG Kosten der Fahrten zwischen Wohnsitz am Arbeits-(Tätigkeits-)ort 

und Familienwohnsitz (Familienheimfahrten) nicht abzugsfähig, soweit sie den auf die Dauer 

der auswärtigen (Berufs-)Tätigkeit bezogenen höchsten in § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c EStG ange-

führten Betrag (sog. „großes Pendlerpauschale“) übersteigen, d.s. im Streitjahr ATS 2.400 

monatlich. 

Nach § 20 Abs. 2 EStG dürfen bei der Ermittlung der Einkünfte Aufwendungen und Ausgaben, 

soweit sie mit nicht steuerpflichtigen Einnahmen im unmittelbaren wirtschaftlichem 

Zusammenhang stehen, nicht abgezogen werden. 

2. Anzunehmender Sachverhalt 

Im verwaltungsbehördlichen Verfahren ist es unstrittig, dass eine vorübergehende doppelte 

Haushaltsführung vorliegt und dem Bw. dem Grunde nach Kosten für Familienheimfahrten 

zustehen. Fest steht weiters, dass dem Bw. Tages- und Nächtigungsgelder auch für die 

Wochenenden ausbezahlt wurden, an denen er vom Dienstort zu seinem Wohnsitz 

zurückgekehrt ist (sog. Durchzahlerregelung). Als erwiesen anzunehmen ist weiters aufgrund 

der glaubwürdigen Aussagen des Bw., dass er diese Familienheimfahrten jeweils am Samstag 

angetreten hat, am Sonntag zu seinem Dienstort zurückgekehrt ist und er sein 

Außendienstquartier durchgehend bezahlt hat. 

Strittig ist nunmehr ausschließlich, ob die Kosten für Familienheimfahrten zunächst auf den 

gesetzlichen Höchstbetrag zu kürzen und sodann um die nach § 26 EStG ausbezahlten Ver-
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gütungen zu vermindern sind (Ansicht des Finanzamtes), oder ob die tatsächlich erwachsenen 

Kosten um die nicht steuerbaren Vergütungen gekürzt werden müssen (Ansicht des Bw.).  

3. Rechtliche Würdigung 

Gesetzeszweck des § 20 Abs. 2 EStG ist die Vermeidung eines ungerechtfertigten Vorteils; 

§ 20 Abs. 2 EStG ist Ausdruck des allgemeinen steuerlichen Rechtsgrundsatzes, nach dem 

einer fehlenden Steuerpflicht auf der einen Seite das Abzugsverbot auf der anderen Seite 

gegenübersteht. Für das Abzugsverbot ist es nicht entscheidend, ob es sich dabei um steuer-

freie Einkünfte (zB nach § 3 EStG) oder aber um nicht steuerbare Beträge (zB nach § 26 

EStG) handelt (Doralt, EStG4, § 20 Tz 149, 150 mwN; Quantschnigg/Schuch, Einkommen-

steuer-Handbuch EStG 1988, § 20 Tz 40,41). Soweit Ausgaben des Arbeitnehmers vom 

Arbeitgeber getragen bzw. ersetzt werden, die gemäß § 26 EStG zu den nicht steuerbaren 

Einnahmen gehören, kann der Arbeitnehmer diese Ausgaben nicht als Werbungskosten 

abziehen. Daraus folgt, dass im Berufungsfall die nach § 26 EStG ausbezahlten Vergütungen 

bei Berechnung der im Zusammenhang mit Familienheimfahrten stehenden Aufwendungen 

grundsätzlich zu berücksichtigen sind. 

Die Abgabenbehörde zweiter Instanz teilt hierzu die Meinung des Finanzamtes, dass die 

Vergütungen vom gesetzlichen Höchstbetrag des § 20 Abs. 1 Z 2 lit e EStG abzuziehen sind. 

Dies gebietet schon der Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung: Steuerpflichtige, 

denen der Arbeitgeber keinerlei Vergütungen nach § 26 EStG für das Wochenende leistet, 

wären sonst bei gleichen potentiell berücksichtigungsfähigen Aufwendungen eindeutig 

schlechter gestellt als der Bw. Sie könnten nämlich die Kosten für die an diesen Wochenenden 

erfolgten Familienheimfahrten auch nur im Rahmen der jeweiligen Höchstbeträge absetzen, 

der ihnen insgesamt erwachsende Aufwand wäre somit um eben diese Vergütungen höher.  

Der den Steuerpflichtigen maximal zustehende Aufwand wird also durch § 20 Abs. 1 Z 2 lit e 

EStG limitiert. Nur dieser vom Gesetzgeber betraglich begrenzte Aufwand kann demzufolge 

Basis für eine Kürzung um Kostenersätze welcher Art immer sein. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass diese Rechtsansicht auch von den Lohnsteuer-

richtlinien 2002 (und 1999) vertreten wird, die allerdings für den unabhängigen Finanzsenat 

keine verbindliche Rechtsquelle darstellen. In Rz 356 letzter Satz heißt es nämlich:  

„Steuerfreie Ersätze des Arbeitgebers für Tage der Familienheimfahrten (zB Dienstreiseersätze, 
Durchzahlerregelung) kürzen den abzugsfähigen, gemäß § 20 Abs. 1 Z 2 lit. e EStG 1988 limitierten 
Betrag.“ 

Diese Rechtsansicht wird von Doralt, EStG4, § 20 Tz 104/11, geteilt. 

Wenn der Bw. weiters darauf verweist, allen seinen Kollegen seien die Kosten der Familien-

heimfahrten entsprechend seiner Rechtsansicht zuerkannt worden, so ist dazu zu vermerken, 
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dass aus einer allfälligen rechtswidrigen Vorgangsweise der Behörden bei anderen Abgabe-

pflichtigen der Bw. keine Rechte für sich ableiten kann (vgl. Ritz, BAO³, §114 Rz 4 mwN). 

Somit konnte der Berufung nur insoweit entsprochen werden, als weitere Werbungskosten im 

Sinn des zweitinstanzlichen Schreibens vom 11.12.2006 zuzuerkennen waren. 

Beilage: 1 Berechnungsblatt 

Wien, am 29. Jänner 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


